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1. Vorbemerkung 

Am 11. Mai 2011 wurde das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt („Istanbul-Konvention“1) beschlossen. Darin 
verpflichten sich die Vertragsstaaten, Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu verfolgen und zu be-
seitigen, Diskriminierungen von Frauen zu verhindern und die Rechte von Frauen zu stärken. 
Unter anderem sieht das Übereinkommen vor, dass häusliche Gewalt stets in Entscheidungen 
zum Umgangs- und Sorgerecht zu berücksichtigen ist (Art. 31 Istanbul-Konvention).2 Die Ver-
tragsparteien sollen insoweit gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen treffen, um sicherzustel-
len, dass die Ausübung des Besuchs- oder Sorgerechts nicht die Rechte und die Sicherheit des 
Opfers oder der Kinder gefährdet. Die Umsetzung der Istanbul-Konvention wird von einer Exper-
tengruppe für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt („GRoup of Ex-
perts on action against VIOlence“ – im Folgenden als „GREVIO“ bezeichnet) überwacht (Art. 66 
Istanbul-Konvention), die in ihren Länderevaluationen auch die Umsetzung der Anforderungen 
von Art. 31 Istanbul-Konvention überprüfen.3  

Entscheidungen und gesetzgeberische Maßnahmen zum Umgangs- und Sorgerecht stehen immer 
in einem Spannungsverhältnis zu den Elternrechten. Die Berücksichtigung von häuslicher Ge-
walt in Umgangs- und Sorgerechtsverfahren stellt somit eine besondere Herausforderung dar, da 
die komplexen menschen- und grundrechtlich garantierten Rechte von Eltern und Kindern mit-
einander in Ausgleich gebracht werden müssen. Die folgende Arbeit beschreibt auftragsgemäß 
die Auswirkungen von häuslicher Gewalt, insbesondere von Partnerschaftsgewalt, auf das Um-
gangs- und Sorgerecht in den Ländern Deutschland, Frankreich und Spanien. 

2. Regelungen zum Sorge- und Umgangsrecht bei häuslicher Gewalt in Deutschland 

Seit dem innerstaatlichen Inkrafttreten der Istanbul-Konvention in Deutschland 2018 sind alle 
staatlichen Ebenen – Bund, Länder und Kommunen – verpflichtet, Gewalt gegen Frauen und 
häusliche Gewalt effektiv zu bekämpfen und ihr vorzubeugen sowie Betroffene von geschlechts-
bezogener Gewalt umfassend zu unterstützen.4 Hierzu gehört auch die Umsetzung der Anforde-
rungen von Art. 31 Istanbul-Konvention. 

 

1 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Ge-
walt und erläuternder Bericht, 11. Mai 2011, abrufbar unter https://rm.coe.int/1680462535. Dieser und alle wei-
teren Links wurden zuletzt abgerufen am 21. Juni 2024. 

2 Deutsches Institut für Menschenrechte, Modernisierung von Sorgerecht, Umgangsrecht und Adoptionsrecht, 
Stellungnahme, Februar 2024, abrufbar unter https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redak-
tion/Publikationen/Stellungnahmen/Stellungnahme_Modernisierung_Sorgerecht_Umgangsrecht_Adoption.pdf.  

3 Europarat, Country-monitoring work, abrufbar unter https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-
monitoring-work. Vgl. hierzu: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Umsetzungsstand der Is-
tanbul-Konvention in Deutschland, Österreich, Schweden und Spanien, Sachstand vom 13. März 2024, WD 8 - 
3000 - 011/24, abrufbar unter https://www.bundestag.de/re-
source/blob/1001942/0b6219de6914728ea029e1e0ead2e63a/WD-8-011-24-pdf.pdf.  

4 Bundesministerium für Familie Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Verhütung und Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 2. März 2018, abrufbar unter https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ser-
vice/publikationen/verhuetung-und-bekaempfung-von-gewalt-gegen-frauen-und-haeuslicher-gewalt-122282.  

https://rm.coe.int/1680462535
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Stellungnahmen/Stellungnahme_Modernisierung_Sorgerecht_Umgangsrecht_Adoption.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Stellungnahmen/Stellungnahme_Modernisierung_Sorgerecht_Umgangsrecht_Adoption.pdf
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work
https://www.bundestag.de/resource/blob/1001942/0b6219de6914728ea029e1e0ead2e63a/WD-8-011-24-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/1001942/0b6219de6914728ea029e1e0ead2e63a/WD-8-011-24-pdf.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/verhuetung-und-bekaempfung-von-gewalt-gegen-frauen-und-haeuslicher-gewalt-122282
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/verhuetung-und-bekaempfung-von-gewalt-gegen-frauen-und-haeuslicher-gewalt-122282
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Nach Art. 6 Abs. 3 Grundgesetz (GG)5 dürfen Kinder gegen den Willen der Erziehungsberechtig-
ten nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, „sofern die Erziehungsberech-
tigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen“. Obgleich 
die Auswirkungen partnerschaftlicher Gewalt auf Kinder nicht explizit im Umgangs- und Sorge-
recht berücksichtigt werden, können diese in der Rechtspraxis Beachtung finden. Leitbild der ge-
richtlichen Entscheidungen über das Umgangs- und Sorgerecht ist das Kindeswohl, das als über-
greifendes Prinzip in § 1697a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB6) normiert ist. Demnach trifft 
ein Gericht in Umgangs- und Sorgerechtsangelegenheiten diejenige Entscheidung, die dem Wohl 
des Kindes am besten entspricht;7 entscheidend ist insoweit, ob eine Kindeswohlgefährdung vor-
liegt. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist dies der Fall bei ei-
ner „gegenwärtigen, in einem solchen Maß vorhandenen Gefahr, dass bei der weiteren Entwick-
lung der Dinge eine erhebliche Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit 
ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.“8 Hierunter können auch vorangegangene Gewalt-
tätigkeiten innerhalb der Partnerschaft, die das Kind miterlebt, subsumiert werden.9 Allerdings 
wird eine solche Auslegung in der Rechtsprechung bisher eher zurückhaltend angewendet, so-
lange sich die Gewalt nicht direkt gegen das Kind richtet.10 

 

5 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer  
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2478). 

6 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I 
S. 738), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149). 

7 Franke, Lena, Häusliche Gewalt im Umgangs- und Sorgerecht, Hrsg. Deutsches Institut für Menschenrechte, No-
vember 2023, abrufbar unter https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikatio-
nen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf. 

8 Vgl. hierzu u. a. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 19. November 2014, 1 BvR 1178/14. 

9 Franke, Lena, Häusliche Gewalt im Umgangs- und Sorgerecht, Hrsg. Deutsches Institut für Menschenrechte, No-
vember 2023, abrufbar unter https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikatio-
nen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf. 

10 Meysen, Thomas, Kindschaftssachen und häusliche Gewalt Umgang, elterliche Sorge, Kindeswohlgefährdung, 
Familienverfahrensrecht, Erstellt im Rahmen des Projekts Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt – ein interdis-
ziplinärer Online-Kurs, September 2022, abrufbar unter 
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/185888/8061cc0422a8178cc976a968625e93ff/kindschaftssachen-und-
haeusliche-gewalt-data.pdf. So auch: Franke, Lena, Häusliche Gewalt im Umgangs- und Sorgerecht, Hrsg. Deut-
sches Institut für Menschenrechte, November 2023, S. 21 abrufbar unter https://www.institut-fuer-menschen-
rechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSor-
gerecht.pdf. 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/185888/8061cc0422a8178cc976a968625e93ff/kindschaftssachen-und-haeusliche-gewalt-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/185888/8061cc0422a8178cc976a968625e93ff/kindschaftssachen-und-haeusliche-gewalt-data.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_HaeuslicheGewaltimUmgangsundSorgerecht.pdf
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GREVIO kritisiert in seinem Evaluationsbericht zu Deutschland, dass bisher keine gesetzliche Re-
gelung existiert, über die häusliche Gewalt als rechtliches Kriterium in der Prüfung zum Um-
gangs- und Sorgerecht berücksichtigt werden kann.11 

Der Einwand von GREVIO fand Einzug in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Dieser 
sieht vor, dass der Aspekt der häuslichen Gewalt im Umgangsverfahren zwingend Beachtung fin-
den sollte.12 Am 25. Januar 2024 veröffentlichte die Bundesregierung ein Eckpunktepapier zur 
Reform des Kindschaftsrechts.13 Demnach ist beabsichtigt, gesetzliche Neuregelungen und Klar-
stellungen zu schaffen, die gewährleisten sollen, dass Familiengerichte in Umgangs- und Sorge-
verfahren die staatliche Verpflichtung zum Schutz vor häuslicher Gewalt besser wahrnehmen 
könnten. Insbesondere soll ein gemeinsames Sorgerecht nicht nur bei Gewalt gegenüber dem 
Kind, sondern auch bei Partnerschaftsgewalt regelmäßig nicht in Betracht kommen. 

3. Regelungen zum Sorge- und Umgangsrecht bei häuslicher Gewalt in Frankreich und  
Spanien 

Anders als in Deutschland wurden sowohl in Frankreich als auch in Spanien bereits rechtliche 
Regelungen geschaffen, die häusliche Gewalt im Sorge- und Umgangsrecht als Kriterium berück-
sichtigen. 

So sieht Art. 378-2 des Code civil14 im französischen Recht vor, dass die Ausübung der elterli-
chen Sorge und das Umgangsrecht eines Elternteils ausgesetzt wird, wenn es von der Staatsan-
waltschaft oder vom Ermittlungsrichter u. a. wegen einer Straftat gegen den anderen Elternteil 
verfolgt wird. Der Entzug der elterlichen Sorge besteht bis zum Ende des Strafverfahrens. Nach 
einer Verurteilung ergibt sich der Entzug der elterlichen Sorge aus Art. 378 Code civil. Aber auch 
ohne strafrechtliche Verurteilung oder Strafverfahren kann die elterliche Sorge gemäß Art. 378-1 
Code civil durch das Gericht vollständig entzogen werden, wenn das Kind Zeuge von Druck oder 
Gewalt wird, welche von einem Elternteil auf den anderen Elternteil ausgeübt wird. Innerhalb 
des Code pénal15 (französisches Strafgesetzbuch) wurde in Art. 228-1 ebenfalls der Entzug der 

 

11 BMFSFJ, Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt Erster Bericht des Ex-
pertenausschusses (GREVIO) zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarats vom 11. Mai 2011 (Istanbul-
Konvention) in Deutschland, 24. Juni 2022, S. 76, abrufbar unter  
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/202386/3699c9bad150e4c4ff78ef54665a85c2/grevio-evaluierungsbericht-
istanbul-konvention-2022-data.pdf.  

12 Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), Mehr Fortschritt wagen, 24. November 2021, S. 102, abrufbar 
unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800. Vgl. dazu auch: Ant-
wort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage, BT-Drs. 20/4836, 7. Dezember 2022, abrufbar unter 
https://dserver.bundestag.de/btd/20/048/2004836.pdf. 

13 Bundesministerium der Justiz, Eckpunkte des Bundesministeriums der Justiz für eine Reform des Kindschafts-
rechts: Modernisierung von Sorgerecht, Umgangsrecht und Adoptionsrecht, 25. Januar 2024, abrufbar unter 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Nav_Themen/240115_Eckpunkte_Kindschafts-
recht.pdf?__blob=publicationFile&v=4.  

14 Code civil, abrufbar unter https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/.  

15 Code pénal abrufbar unter https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/.  

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/202386/3699c9bad150e4c4ff78ef54665a85c2/grevio-evaluierungsbericht-istanbul-konvention-2022-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/202386/3699c9bad150e4c4ff78ef54665a85c2/grevio-evaluierungsbericht-istanbul-konvention-2022-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://dserver.bundestag.de/btd/20/048/2004836.pdf
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Nav_Themen/240115_Eckpunkte_Kindschaftsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Nav_Themen/240115_Eckpunkte_Kindschaftsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/
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elterlichen Sorge im Fall einer Verurteilung wegen einer begangenen Straftat gegen den anderen 
Elternteil eingeführt. Demnach ist die elterliche Sorge zu entziehen, sofern ein Elternteil als Tä-
ter, Mittäter oder Komplize eines Verbrechens gegen den anderen Elternteil verurteilt wird.16  

Im spanischen Recht befasst sich insbesondere das am 25. Juni 2021 in Kraft getretene Organge-
setz 8/2021 umfassend mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt.17 Der Gewalt-
begriff wird in Art. 1 Nr. 2 Organgesetz 8/2021 definiert und ist sehr weit gefasst.18 Hierunter fällt 
auch das gewalttätige Verhalten im familiären Umfeld (Art. 26 ff. Organgesetz 8/2021). Hierbei 
wird in Art. 29 besonders geschlechtsspezifische Gewalt im familiären Umfeld im Sinne der Is-
tanbul-Konvention in den Blick genommen. Die Behörden werden demnach dazu verpflichtet, 
diesen Fällen besondere Aufmerksamkeit zu widmen und den Schutz der Kinder und Jugendli-
chen zu gewährleisten, die in einem solchen gewalttätigen Umfeld leben. Hinsichtlich des Sorge-
rechts regelt Art. 92 Absatz 7 Código Civil, dass ein gemeinsames Sorgerecht nicht gilt, sofern ge-
gen ein Elternteil ein Strafverfahren wegen der Verletzung (oder auch des Versuchs der Verlet-
zung) des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder der sexuellen Freiheit des anderen El-
ternteils eingeleitet wurde. Des Weiteren ist das gemeinsame Sorgerecht nicht zulässig, sofern der 
Richter aus dem Vorbringen der Parteien und den vorgelegten Beweisen begründete Anhalts-
punkte für häusliche oder geschlechtsspezifische Gewalt feststellt.19 Gemäß Art. 94 des Código 
Ccivil wird aus denselben Gründen auch das Besuchsrecht bzw. eine Aufenthaltsregelung ausge-
setzt.20 Die Grundannahme, die diesen Regelungen zugrunde liegt, besagt, dass ein Täter der ge-
nannten Straftaten nicht in der Lage sei, eine gute Elternrolle einzunehmen, und dass sich das 
Kindeswohl in erster Linie durch das Recht auf ein gewaltfreies Leben definiere.21 

*** 

 

16 République Francais, Retrait de l'autorité parentale, Stand: 19. Juni 2024, abrufbar unter https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F36522/1.  

17 Organgesetz 8/2021, abrufbar unter https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347#a3-7. Vgl.  
dazu den Bericht der spanischen Regierung über die Umsetzung der Istanbul-Konvention an GREVIO vom 
12. Februar 2024, abrufbar unter https://rm.coe.int/grevio-inf-2024-1-spain-1st-thematic-evaluation-round-
eng/1680ae0c38. 

18 Organgesetz 8/2021, abrufbar unter https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347#a3-7.  

19 Código Civil, abrufbar unter https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763; https://www.conceptos-
juridicos.com/codigo-civil-articulo-92/.  

20 Código Civil, abrufbar unter https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763; https://www.conceptos-
juridicos.com/codigo-civil-articulo-94/.    

21 Bericht der spanischen Regierung über die Umsetzung der Istanbul-Konvention an GREVIO vom 12. Februar 
2024, S. 83 abrufbar unter https://rm.coe.int/grevio-inf-2024-1-spain-1st-thematic-evaluation-round-
eng/1680ae0c38. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36522/1
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36522/1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347#a3-7
https://rm.coe.int/grevio-inf-2024-1-spain-1st-thematic-evaluation-round-eng/1680ae0c38
https://rm.coe.int/grevio-inf-2024-1-spain-1st-thematic-evaluation-round-eng/1680ae0c38
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347#a3-7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-92/
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-92/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-94/
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-94/
https://rm.coe.int/grevio-inf-2024-1-spain-1st-thematic-evaluation-round-eng/1680ae0c38
https://rm.coe.int/grevio-inf-2024-1-spain-1st-thematic-evaluation-round-eng/1680ae0c38
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